
Beschl.—Nr. N 1.2.
STADT LANDSHUT

Auszug

aus der Sitzungs-Niederschrift

des Plenums vom 25.09.2020

Betreff: Konzept für die Innenstadt in den Wintermonaten in Zeiten von COVID19

Referent: |.A. Dipl. Kfm. Michael Luger

Von den 45 Mitgliedern waren 41/42 anwesend.

ln öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

 

mit

1.1

gegen Stimmen beSCh'c’sse”: (siehe Einzelabstimmungen)

Der Antrag von Herrn Stadtrat Gerhard Steinberger, Herrn Heppenheimer das
Rederecht einzuräumen, Wird abgelehnt.

Abstimmung: 24:1 7

Der Antrag von Herrn Stadtrat Gerhard Steinberger, die Durchführung des
Christkindlmarktes in einem zentralen Konzept auf der Ring/stechen/viese durch die
Stadtverwa/tung weitergehend prüfen zu lassen, Wird abgelehnt.

Abstimmung: 37:5 ,

Der Antrag von Herrn Stadtrat Roben‘ Neuhauser, den Beschickern der Buden auf dem
,,Landshuter Christkindlweg“ die Sondernutzungsgebühren zu erlassen, Wird abgelehnt.

Abstimmung“: 40:2

Der Stadtrat stimmt der unter „Gastronomie“ vorgeschlagenen Vorgehensweise zu den
Freischankflächen für den Zeitraum vom 06.11.2020 bis zum 06.02.2021 zu und

beauftragt die Stadtverwaltung mit der Umsetzung der von der Verwaltung vorgestellten
Maßnahmen.

Abstimmung: 42:0

Ergänzungsantrag von Frau Stadträtin Elke Rümmelein:

Die Verwaltung wird angewiesen bei der Genehmigung für entsprechende Heizsysteme
eine großzügige Handhabung anzuwenden.

Abstimmung: 31:11



2. Der Stadtrat stimmt der Absage des Landshuter Christkindlmarkts 2020 und der

ersatzweisen Abhaltung des Aiternativkonzepts „Landshuter Christkindlweg“ für den

_ Zeitraum vom 20.11.2020 bis zum 10.01.2021 zu (siehe vorgeschlagene
Vorgehensweise in den Abschnitten „Christkindlmarkt — Alternativkonzept Landshuter

Christkindlweg”, „Wochenmarkt“ und „Schwaigermarkt"). Die Stadtverwaltung wird mit

der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen beauftragt. Die Verwaltung wird zudem

beauftragt, die Öffnungszeiten des Christkindlwegs adäquat eines Christkindlmarktes

(Sonntagsöffnung) auszugestalten. Mögliche rechtliche Einschränkungen sind dem

Plenum in der nächsten Sitzung darzustellen.

Abstimmung: 42:0

Hinweis: Die Sätze 3 und 4 wurden auf Antrag von Herrn Stadtrat Stefan Gruber

aufgenommen.

Der Stadtrat stimmt den unter „Einzelhandel“ vorgeschlagenen Maßnahmen des

Stadtmarketings zu und genehmigt die Aktivierung der Weihnachtsbeieuchtung ab dem

20.11.2020. Die Stadtverwaltung wird mit der Umsetzung der vorliegenden Maßnahmen
beauftragt.

Abstimmung: 23:19

Hinweis: Der Zeitraum „ab dem 20.11.2020“ wurde von Herrn Stadtrat Stefan Gruber
beantragt.

Landshut, den 25.09.2020

STADT LANDSHUT

&
Alex nder Putz

Oberbürgermeister


